
Amtliches Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung.

Abonnementseinladung.
Der Bezugspreis für das amtliche stenographische Bulletin beträgt,

die Postgebühr eingerechnet, in der Schweiz 10 Franken im Jahr. Im
übrigen Postvereinsgebiet ist der Bezugspreis sjamt Postgebühr 14 Franken.

Das stenographische Bulletin enthält die Verhandlungsberichte über
Bundesgesetze und allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse sowie über
andere Geschäfte, sofern einer der Räte die stenographische Aufnahme
oder Drucklegung beschliesst.

Das stenographische Bulletin wird jeweilen kura nach Sessionsschluss
in Heften mit Umschlag, Inhaltsverzeichnis und Rednerliste geliefert.
Dem Dezemberheft wird überdies das Jahreainhaltsverzeichnis sowie die
Jahresrednerliste beigegeben.

In der Schweiz kann nur bei den Postanstalten abonniert werden.
Aus andern Staaten sind Bestellungen unmittelbar der Expedition „Buch-
druckerei Pochon-Jent & Bühler"1 in Bern einzureichen. Einzelne Sessions-
hefte sowie frühere Jahrgänge des stenographischen Bulletins können beim
unterzeichneten Sekretariat bezogen werden.
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Inhalt der März/Aprilhefte.
Nationalrat.
(Preis 4 Fr.)

Zollgesetz. Revision.
Voranschlag des Bundes für 1925. Nachtrag. (Kredit für die Tuberkulose-

bekämpfung.)
Grenferzonen. Sehiedsvertrag mit Frankreich.
Massnahmen gegen die Überfremdung. (Abänderung des Art. 44 der BV.)
Militärpflichtersatz. Revision des Bundesgesetzes.
Getreideversorgung. Minimal- und Maximalpreise für das Inlandgetreide

und Übernahme der Mahlprämie.
Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr. Bundesgesetz.
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebeuenversicherung. (Differenzen.)
Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz. Revision. (Differenzen.)

Ständerat.
(Preis 2 Fr.)

Frauen- und Kinderhandel uad unzüchtige Veröffentlichungen. Bundes-
gesetz.

Mädchenhandel. Internationales Übereinkommen.



Untüchtige Veröffentlichungen. Internationales Übereinkommen.
Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz. Revision. (Differenzen.)
Getreideversorgung. Minimal- und Maximalpreise für das, Inlandgetreide

und Übernahme der Mahlprämie.
Vermögen fremder Staaten. Arrest und Zwangsvollstreckungsmassnahmen.
Dienstverhältnis der Bundesbeamten. Bundesgesetz.
Genferzonen. Schiedsvertrag mit Frankreich.
Erneuerung des Privilegs der Nationalbank.

Sekretariat der Bundesversammlung.

Wählbarkeit an eine höhere Forstbeamtung.
Das unterzeichnete Departement hat, gestützt auf Artikel 4 des

Bundesratsbeschlusses vom 22. November 1919 betreffend die Wählbarkeit
höherer Forstbeamter, sowie auf das Ergebnis der forstlich-wissenschaft-
lichen Staatsprüfung, nachgenannte Kandidaten zur forstlich-praktischen
Prüfung zugelassen:
Ammon, Moritz, von Herzogenbuchsee (Bern),
Bigler, Gottlieb, von Eubigen-Münsingen (Bern),
Burki, Edmund, von Solothurn,
Frei, Hans, von Auenstein (Aargau),
Friederich, Moritz, von Rapperswil (Bern),
Kaelin, Edmund, von Zürich und Einsiedeln (Schwyz),
Krebs, Ernst, von Töss (Zürich),
Manni, Johannes, von Präz (Graubünden),
Müller, Haus, von Winterthur (Zürich),
Pedotti, Ernesto, von Bellinzona (Tessin),
Schmid, Eduard, von Flims (Graubünden),
Schmid, Luzi, von Malix (Graubünden),
Von der Weid, François, von Freiburg,
Von der Weid, Pierre, von Freiburg,
Wernli, Fritz, von Thalheim (Aargau),
Zehnder, Jakob, von Winterthur (Zürich).

B e r n , den 1. Mai 1925. Eidg. Departement des Innern.

Die schweizerische Postverwaltung bedarf der folgenden Uniformtücher:
l 4,500 m Winterblusentuch.
2. 9,500 m Sommerblusentuch
3. 13,500 m Hosentuch.
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#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen.
Wettbewerberöffnung
Tuchlieferung.
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